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Haben selbständig Erwerbstätige Anrecht auf 
Sozialhilfe? 
 
PRAXISBEISPIEL Frau Weber ist als selbständige Coiffeuse erwerbstätig. Doch die Einkünfte genügen nach dem 
Auszug ihres Lebenspartners nicht, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Soll die Sozialhilfe eine zeitlich befristete 
Überbrückungsleistung übernehmen, braucht es eine Vereinbarung. 

 

→ FRAGE 

→ GRUNDLAGEN 

PRAXIS 
In dieser Rubrik werden exemplarische 
Fragen beantwortet und publiziert, die der 
SKOS im Rahmen ihrer Beratungsangebote 
gestellt werden. 
Weitere Informationen unter skos.ch → 
Beratung für Institutionen. 

→ ANTWORT 

 
Michael Keogh

Kommission Richtlinien und Praxis 


